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Die EU will der Schwarzarbeit verstärkt den Kampf ansagen. Eine von der Kommission 
geplante Europäische Plattform soll die Zusammenarbeit der nationalen Behörden durch 
den Austausch bewährter Verfahren und Informationen sowie den Aufbau von Fachwissen 
verbessern und grenzüberschreitende Maßnahmen fördern. Der entsprechende Vorschlag 
stand im EU-Unterausschuss zur Diskussion.  
 
 
 
 
Die Plattform fand im Ausschuss breite Unterstützung, wobei Grüne, Team Stronach und 
NEOS von einem ersten Schritt in die richtige Richtung sprachen. Lediglich die FPÖ sah 
dahinter einen weiteren bürokratischen Aufwand ohne konkrete Aufgabenstellung. 
 
Vollinhaltlich begrüßt wurde die Plattform von SPÖ und ÖVP, auch wenn sie noch 
Ausbaumöglichkeiten sahen. Die Abgeordneten Hannes Weninger (S) und Angelika 
Winzig (V) legten dazu eine Mitteilung an den Rat und an das Europäische Parlament 
vor, die schließlich mit den Stimmen der beiden Koalitionsparteien sowie der Grünen 
und des Team Stronach mehrheitlich angenommen wurde.  
 
Die Bemühungen zur Bekämpfung von Lohn- und Sozialdumping dürfen nicht unterlaufen 
werden, halten darin die Abgeordneten fest, deshalb hätten sowohl Nationalrat als auch 
Bundesrat den Vorschlag zur Einführung von Gesellschaften mit einem einzigen 
Gesellschafter zurückgewiesen. Die AntragstellerInnen fordern daher den EU-Gesetzgeber 
auf, die Teilnahme an der Plattform verbindlich zu machen und die Liste der Aktivitäten offen 
zu gestalten, sodass man beispielsweise auch Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Entsenderichtlinie darunter subsumieren könne.  
 
Die Abgeordneten rufen in dem Antrag auch zum Kampf gegen Scheinselbständigkeit auf 
und schlagen vor, Initiativen und Strafen für eine Verbesserung der 
Verwaltungszusammenarbeit in Hinblick auf die Eindämmung von Lohn- und Sozialdumping 
zu erarbeiten und entsprechende bilaterale Initiativen zu unterstützen. 
 
Gerald Loacker (N) begründete die Ablehnung des Antrags durch seine Fraktion mit der 
Feststellung, dass die NEOS die Skepsis gegenüber den Gesellschaften mit einem 
Gesellschafter nicht teilen. 
 
 
"Schwarzarbeit ist kein Kavaliersdelikt", stellte auch Sozialminister Rudolf Hundstorfer 
unmissverständlich fest, vielmehr sei Sozialbetrug eine ernstzunehmende Gefahr, 
insbesondere für die Finanzierung der Sozialversicherung im Rahmen des österreichischen 
Umlageverfahrens. Er begrüße daher die geplante Plattform und hoffe, dass diese im 
Frühherbst im Rat beschlossen wird. Österreich sei es dabei gelungen, in den 
Verhandlungen eine möglichst breite inhaltliche Ausrichtung durchzusetzen, welche nun 
auch die Scheinselbstständigkeit umfasst.  
 
Zentrales Kontrollorgan in Österreich sei die Finanzpolizei, die eng mit anderen Behörden 
wie der Sozialversicherung zusammenarbeite. In der Plattform werde Österreich durch 
jemanden aus dem Hauptverband vertreten sein, informierte Hundstorfer die Abgeordneten. 
 
Österreich selbst habe in den letzten Jahren wichtige Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Schwarzarbeit bzw. Sozialbetrug gesetzt, erinnerte Hundstorfer und betonte, dass der 
Dienstgeber jede von ihm beschäftigte pflichtversicherte Person vor Arbeitsantritt beim 
zuständigen Krankenversicherungsträger anzumelden hat und Meldungen in Papierform 
nicht mehr gestattet sind. Zudem gebe es seit 2011 das AuftraggeberInnen-Haftungsgesetz 
sowie das Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz. Zur Verbesserung 
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grenzüberschreitender Zusammenarbeit in diesem Bereich habe auch ein Staatsvertrag mit 
Deutschland abgeschlossen werden können.  
 
Die Bundesregierung beabsichtige weiter, die Zusammenarbeit der verschiedenen Behörden 
zu verbessern und habe in diesem Sinne das Pilotprojekt "Task Force Merlin" im Jahr 2010 
gestartet. Im Jänner 2014 sei zusätzlich das Pilotprojekt UNDOK als unbürokratische 
Anlaufstelle für Menschen eingerichtet worden, die in Schwarzarbeit tätig sind. 
 
Dieses Bündel von Maßnahmen habe dazu beigetragen, dass in Österreich der Anteil an 
nichtdeklarierter Arbeit bei 7,5 % des BIP liege, eine der niedrigsten Quoten innerhalb der 
EU, betonte Hundstorfer. Man werde aber nicht locker lassen und weiter gegen Sozialbetrug 
kämpfen, sagte er, weshalb ein Forschungsprojekt des Sozialministeriums und der 
Universität Wien ins Leben gerufen worden sei, mit dem Ziel, Vorschläge zur 
Effektivitätssteigerung bei der Bekämpfung des Sozialbetrugs zu erarbeiten. Auf Basis dieser 
Studie sei eine Arbeitsgruppe eingerichtet worden, die verschiedene Vorschläge sammelt, 
am Ende des Weges soll ein entsprechender Gesetzentwurf erstellt werden. 
 
 
Die Kommission erwartet sich von der Tätigkeit der genannten Plattform eine Reduktion 
von Schwarzarbeit und gleichzeitig eine Zunahme regulärer Beschäftigungsverhältnisse, 
womit auch ein Beitrag zur Erreichung des Beschäftigungsziels der Strategie Europa 2020 
geleistet werden könne. Prinzipiell aber begründet die Kommission ihre Initiative mit den 
negativen budgetären, wirtschaftlichen und sozialen Folgen von Schwarzarbeit. Sie trage 
nicht nur zu niedrigeren Einnahmen aus Steuer- und Sozialversicherungsabgaben bei, 
sondern wirke sich auch negativ auf Beschäftigung, Produktivität, Arbeitsbedingungen, 
Entwicklung von Kompetenzen und lebenslanges Lernen aus, heißt es in der Vorlage. 
Zudem führe sie zu geringeren Pensionsansprüchen und zu einem nur eingeschränkten 
Zugang zur Gesundheitsvorsorge. Außerdem wirke Schwarzarbeit wettbewerbsverzerrend 
zwischen den Unternehmen. Den Fokus will die Kommission auch auf die falsch deklarierte 
Erwerbstätigkeit, sprich Scheinselbständigkeit, legen, da sie ähnliche Konsequenzen für den 
Staat sowie für die sozialrechtliche Absicherung der Betroffenen hat, wenn auch in 
geringerem Ausmaß.  
 
Die Hauptverantwortung für den Kampf gegen die Schwarzarbeit liegt bei den einzelnen 
Mitgliedstaaten. Innerhalb der EU sind jedoch diesbezüglich, was Maßnahmen und 
Messungen angeht, große Unterschiede festzustellen, sodass hier die Kommission eine 
stärkere Koordination und Kooperation für erforderlich hält. Die ins Auge gefasste Plattform 
soll sich aus nationalen Durchsetzungsbehörden aller Mitgliedstaaten sowie der 
Europäischen Kommission zusammensetzen. Als Beobachter sollen Europäische 
Sozialpartner, VertreterInnen der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen (Eurofound) sowie der Europäischen Agentur für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und der 
EWR-Staaten teilnehmen. Jeder Mitgliedstaat wird aufgerufen, eine einzige Anlaufstelle 
(Single point of contact) als Mitglied der Plattform zu benennen. Den Vorsitz wird laut 
Vorschlag die EU-Kommission übernehmen, die auch die Arbeit der Plattform koordiniert. 
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Wichtig sei, alle Länder einzubinden, vor allem jene Mitgliedstaaten, die im Kampf gegen 
Sozialbetrug noch nicht so erfolgreich sind, begrüßte Hannes Weninger (S) den Vorstoß der 
EU. Die Plattform biete Möglichkeiten der Zusammenarbeit und der Weitergabe von 
Maßnahmen und Erfahrungen im eigenen Staat. Einen Mehrwert erwartet sich auch 
Angelika Winzig (V), wenn die Einhaltung der arbeitsrechtlichen Bestimmungen bei 
Entsendungen besser eingehalten werden. Das Sozialsystem funktioniere nur, wenn auch 
Abgaben entrichtet werden, befürwortete Franz Leonhard Eßl (V) die ins Auge gefasste 
Plattform. 
 
Notwendig sei es, Lohn und Sozialdumping über die Grenzen hinweg ahnden und 
Sanktionen europaweit exekutieren zu können, sagte Josef Muchitsch (S), der vor allem in 
der Scheinselbständigkeit ein massives europäisches Problem ortete. Arbeitssuchende 
würden unter völlig falschen Voraussetzungen von organisierten Menschenhändlern 
vermittelt, womit letztendlich viel menschliches Leid verbunden sei.  
 
Scheinselbständigkeit werde innerhalb der EU sehr unterschiedlich definiert, merkte dazu 
Angelika Winzig (V) an. Kritik an der Sozialversicherung übte in diesem Zusammenhang 
Gerald Loacker von den NEOS. Es gebe viele, die gerne selbständig sein wollen und von 
der Sozialversicherung als Unselbständige deklariert würden, gab er zu bedenken. Damit 
überschritten die Gebietskrankenkassen bei weitem ihre Kompetenzen. Hundstorfer 
informierte darauf, dass zu dieser Frage im Hauptverband eine Clearing-Stelle eingerichtet 
worden sei. 
 
 
Als einen ersten Schritt in die richtige Richtung bezeichnete Birgit Schatz (G) die Initiative 
der EU. Sie beklagte aber die mangelnden Ressourcen für die Plattform und sah darin eher 
nur eine Symbolik. Die Entsenderichtlinie reiche nicht aus, sagte sie, man müsse vielmehr 
die Standards vereinheitlichen. In einem Antrag auf Stellungnahme fordern die Grünen 
daher, die Agenden der Plattform eng mit effektiven Maßnahmen gegen das Lohn- und 
Sozialdumping auf EU-Ebene zu verknüpfen, beispielsweiße durch Festlegung hoher 
Mindeststandards, gesetzlich garantierter, existenzsichernder Mindestlöhne und durch eine 
Steuerharmonisierung. Die Plattform soll nach Ansicht der Grünen auch die Ressourcen 
erhalten, Schlupflöcher für Schwarzarbeit auszumachen und diese zu schließen. 
 
Schatz wollte ihren Antrag aber noch weiter fassen, da sie durch das geplante 
transatlantische Freihandelsabkommen TTIP enormen Druck auf Lohn- und Sozialstandards 
in der EU zukommen sieht. Die Grünen lehnen daher allgemein Handelsabkommen ab, die 
Lohn- und Sozialdumping Vorschub leisten und fordern ausdrücklich, Arbeits- und 
Sozialstandards in Europa zu sichern und auszubauen. 
 
Der Antrag wurde von den anderen Fraktionen mehrheitlich abgelehnt, obwohl SPÖ und 
ÖVP großteils positive Ansätze darin fanden. Für Hannes Weninger (S) war der Antrag zu 
weit gefasst, Franz Leonhard Eßl (V) wiederum äußerte Skepsis gegenüber der 
Steuerharmonisierung. Die Schließung von Schlupflöchern sei Sache der Parlamente, hielt 
er fest. Zu TTIP unterstrich Sozialminister Hundstorfer einmal mehr, in Österreich und 
auch innerhalb der EU gebe es eine klare Position, wonach an den hohen sozialen 
Standards nicht gerüttelt werden dürfe. Außerdem werde die Durchsetzungsrichtlinie zur 
Entsenderichtlinie demnächst in Österreich umgesetzt, womit man einen weiteren wichtigen 
Schritt im Kampf gegen Lohn- und Sozialdumping mache. 
 
 
Jede Maßnahme zu mehr Zusammenarbeit begrüßten auch die Abgeordneten Gerald 
Loacker (N) und Rouven Ertlschweiger (T). Studien sprächen davon, dass dem Staat 
jährlich rund 2,5 Mrd. € durch die Schwarzarbeit entgehen, sagte Ertlschweiger. Beide 
Mandatare sahen einen Grund für die Schwarzarbeit in der hohen Abgabenquote, vor allem 
aber in den hohen Lohnnebenkosten. Den Handwerkerbonus bezeichnete Loacker in diesem 
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Zusammenhang als einen "Rohrkrepierer" mit hohem bürokratischen Aufwand. Diesem 
Argument widersprach der Sozialminister heftig indem er darlegte, dass Länder mit hohen 
Lohnnebenkosten, wie etwa Österreich, Schweden und Dänemark, den geringsten Anteil an 
Schwarzarbeit vorweisen. Ein Zusammenhang sei daher nicht gegeben, konstatierte der 
Sozialminister, wobei auch er die Auffassung vertrete, dass die Lohnnebenkosten 
überarbeitet werden müssten. 
 
Dezidiert gegen die Plattform sprach sich die FPÖ aus. Johannes Hübner (F) bezeichnete 
diese als eine "EU-Karikatur", als eine von konkreten Aufgaben losgelöste Bürokratie. Laut 
Artikel 4 des Vorschlags bestünden die Aufgaben der Plattform etwa in der Verbesserung 
des Wissensstandes, in der Schaffung einer Wissensbank, im Aufbau von 
Weiterbildungskapazitäten und der Organisation von Peer Reviews. Er, Hübner, sehe daher 
keinen Mehrwert, weder für die EU noch für Österreich. Der Kampf gegen die Schwarzarbeit 
sei Aufgabe der Mitgliedstaaten, stellte Hübner fest, außerdem seien die Lohn- und 
Sozialstandards innerhalb der EU völlig unterschiedlich. Wenn man wettbewerbsneutral sein 
will, dann müsse man harmonisieren, so der FPÖ-Abgeordnete.  
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Folgender Antrag der SPÖ und ÖVP auf Mitteilung wurde mit den Stimmen der beiden 
Koalitionsparteien sowie der grünen und des Team Stronach, aber gegen die Stimmen von 
FPÖ und NEOS mehrheitlich angenommen: 
 
 
 

Antrag auf Mitteilung gemäß Art. 23f Abs 4 B-VG 
an den Rat und das Europäische Parlament 

 
 
der Abgeordneten Weninger, Winzig 
 
 
betreffend COM(2014) 221 final Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Einrichtung einer Europäischen Plattform zur Stärkung 
der Zusammenarbeit bei der Prävention und Abschreckung von nicht angemeldeter 
Erwerbstätigkeit (21395/EU XXV.GP) 
 
eingebracht in der Sitzung des Ständigen Unterausschusses in Angelegenheiten der 
Europäischen Union am 1.7.2014. 
 
 
 
 
 
Der Ständige Unterausschuss in Angelegenheiten der Europäischen Union wolle 
beschließen: 
 

Mitteilung gemäß Art. 23f Abs 4 B-VG 
 
Der Nationalrat begrüßt den Vorschlag, eine Europäische Plattform zur Stärkung der 
Zusammenarbeit bei der Prävention und Abschreckung von nicht angemeldeter 
Erwerbstätigkeit einzurichten. Nicht angemeldete Erwerbstätigkeit verursacht beträchtliche 
Schäden für die europäische Wirtschaft, für die Sozialsysteme und für die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.  Sie untergräbt den Wettbewerb zwischen 
Unternehmen,  sie gefährdet die Nachhaltigkeit von öffentlichen Finanzen und Systemen der 
sozialen Sicherheit und sie drückt die Arbeits-, Gesundheits-, Sicherheits- und 
Sozialschutzstandards der Beschäftigten.  
 
Die Bemühungen zur Bekämpfung von Lohn- und Sozialdumping dürfen außerdem nicht 
unterlaufen werden. Der Nationalrat und der Bundesrat haben daher den Vorschlag zur 
Einführung von Gesellschaften mit einem einzigen Gesellschafter (Societas Unius Personae 
- SUP) zurückgewiesen.  
 
 
Der Nationalrat fordert daher den EU-Gesetzgeber auf: 
 

 Die Teilnahme an der Plattform zur Stärkung der Zusammenarbeit bei der Prävention 
und Abschreckung von nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit für alle Mitgliedstaaten 
verbindlich zu machen. 

 Die Liste der Aktivitäten in Artikel 4 offen zu gestalten, um z.B. auch Aktivitäten im 
Zusammenhang mit der Entsenderichtlinie darunter subsumieren zu können.  

 Scheinselbständigkeit in enger Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern zu 
bekämpfen.   

V-6 der Beilagen XXV. GP - Auszugsweise Darstellung der EU-Unterausschuss Verhandlung 7 von 10

www.parlament.gv.at



Beratungen des ständigen Unterausschusses in Angelegenheiten der EU - Dienstag, 1. Juli 2014 7 

 Initiativen und Strafen für eine Verbesserung der Verwaltungszusammenarbeit zur 
Bekämpfung von Lohn- und Sozialdumping zwischen den Mitgliedstaaten zu 
erarbeiten und entsprechende bilaterale Initiativen zu unterstützen.  

 Den aktuellen Richtlinienvorschlag über Gesellschaften mit beschränkter Haftung mit 
einem einzigen Gesellschafter zurückzuweisen oder zumindest grundlegend zu 
überarbeiten. 

  
 
 
 
 
. 
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Folgender Antrag der Grünen auf Stellungnahme wurde von den anderen Fraktionen 
mehrheitlich abgelehnt: 
 
 
 

ANTRAG AUF STELLUNGNAHME 
gemäß Art. 23e B-VG 

 
 
der Abgeordneten Birgit Schatz, Freundinnen und Freunde 
 
 
betreffend Kampf gegen Lohn und Sozialdumping - COM (2014) 221 final Vorschlag für 
einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über die Einrichtung einer 
Europäischen Plattform zur Stärkung der Zusammenarbeit bei der Prävention und 
Abschreckung von nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit (021395/EU XXV. GP) 
 
eingebracht in der Sitzung des ständigen Unterausschusses in Angelegenheiten der 
Europäischen Union am  01.07.2014. 
 
 
 

BEGRÜNDUNG 
 
 
Nicht angemeldete Erwerbsarbeit (Schwarzarbeit) als eine spezifische Form des 
strukturellen Lohn- und Sozialdumpings stellt in der Europäischen Union ein massives 
Problem für die Mitgliedsstaaten dar. Schwarzarbeit findet dort günstige 
Rahmenbedingungen vor, wo es gesetzliche Lücken und mangelhafte Kontrolle gibt, aber 
auch dort, wo die Wirtschaft verstärkt Druck auf den Arbeitsmarkt ausübt.  
 
Als Folge werden soziale Sicherungssysteme untergraben, der Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz verunmöglicht und es kommt zu Ausfällen bei Steuern und Abgaben. Durch den 
gemeinsamen Binnenmarkt braucht es eine gemeinsame europäische Politik, die Lohn- und 
Sozialdumping innerhalb der EU effektiv bekämpft. Die EU-Entsenderichtlinie und die vor 
kurzem beschlossene Durchsetzungsrichtlinie als auch das österreichische Lohn- und 
Sozialdumpingbekämpfungsgesetz wie die EU-Plattform gegen Schwarzarbeit gehen in 
diese Richtung. 
 
Durch das derzeit verhandelte transatlantische Freihandelsabkommen (TTIP) droht nun neue 
Gefahr, dass der Druck auf Lohn- und Sozialstandards in der EU erhöht wird.  
Unterschiedliche Arbeits- und Sozialstandards führen bereits jetzt zu einem inner-
europäischen Dumping-Prozess. Die geplanten Investitionserleichterungen für die USA 
werden den Wettbewerb zwischen den Standorten, die über ein unterschiedliches Niveau an 
arbeits- und sozialrechtlichen Regelungen (Kollektivverträge, Sozialschutz, Arbeitszeit, etc.) 
verfügen, noch zusätzlich verstärken. Die Folge davon ist weiteres Lohn- und 
Sozialdumping. 
 
Eine weitere Problematik betrifft die Sonderklagsrechte für Konzerne, die Investoren 
gegenüber Staaten eingeräumt werden sollen. Auf Basis von Investitionsschutzabkommen 
(Investor-State Dispute Settlement ISDS) könnten Investoren Staaten vor undemokratischen 
Schiedsgerichten verklagen, wenn sie durch Änderungen der Arbeitsschutz und 
Lohnstandards ihre künftigen Gewinne geschmälert sehen. Dies betrifft Regelungen z.B. zu 
den gesetzlichen Arbeitszeiten, den ArbeitnehmerInnenschutz, als auch im Bereich der 
Sozialversicherungs- und Lohnregelungen. Es besteht das Risiko, dass Staaten in ihrer 
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Ausgestaltung der Arbeits- und Sozialstandards massiv eingeschränkt werden bzw. Klagen 
bei Ausweitung dieser befürchten müssen. 
 
All diese Entwicklungen könnten abgesicherte und fair entlohnte Arbeitsverhältnisse 
zusehends verdrängen und der Schwarzarbeit in der EU günstige Rahmenbedingungen 
verschaffen. 
 
Eine EU-Plattform zur Bekämpfung von Schwarzarbeit könnte dieser Entwicklung nicht 
entgegensteuern, da sie dafür weder ausreichend ausgestattet ist noch einen Auftrag dazu 
hat.  
 
 
 
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden 
 
 

Antrag auf Stellungnahme gemäß Art 23e B-VG 
 
 
Die zuständigen Mitglieder der Bundesregierung - insbesondere der Minister für Soziales, 
Arbeit und Konsumentenschutz - werden aufgefordert, sich in den Verhandlungen auf 
europäischer Ebene zur Bekämpfung von Schwarzarbeit dafür einzusetzen, dass: 
 

 internationale EU-Handelsabkommen abgelehnt werden, die Lohn- und 
Sozialdumping Vorschub leisten; 

 hohe Arbeits- und Sozialstandards in Europa gesichert und ausgebaut werden;  
 die Agenden der "Plattform gegen Schwarzarbeit" eng mit effektiven Maßnahmen 

gegen das Lohn- und Sozialdumping auf EU-Ebene verknüpft werden, wie z.B. 
Festlegung hoher europäischer Mindeststandards, Einführung von gesetzlich 
garantierten, existenzsichernden Mindestlöhnen, Steuerharmonisierung; 

 die Plattform den Auftrag und die Ressourcen erhält, Schlupflöcher für Schwarzarbeit 
auszumachen, und sie auch die Kompetenzen erhält, diese zu schließen. 

 
 
 
Das gegenständliche Vorhaben ist auf die Erlassung eines verbindlichen Rechts-aktes gerichtet, der sich auf die 
Erlassung von Bundes(verfassungs)gesetzen auf dem im Rechtsakt geregelten Gebiet auswirken würde. 
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